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Abschlußgebühr bei der Leonberger Bausparkasse: Verfall bei 
Nichtinanspruchnahme 
 
Sachverhalt 
 
Obwohl kein Geld angespart wurde, mußte ein Verbraucher die hohe Bearbeitungs-
gebühr bei der Leonberger Bausparkasse bezahlen. 
 
Stellungnahme 
 
Grundsätzlich sind Vertragsgebühren wie Abschlußgebühren fällig, wenn der Vertrag 
wirksam zustande gekommen ist. Ob der Vertragsnehmer dabei die Leistung in An-
spruch nimmt, liegt in seinem Risikobereich. Gemäß § 3 der Bedingungen der Leon-
berger kommt der Vertrag durch die Annahme des Antrages nicht erst durch Einzah-
lung zustande. 
 
In § 9 der AGB wird noch einmal deutlich, daß die Zahlung der Abschlußgebühr so-
gar Voraussetzung für die Kündbarkeit des Bausparvertrages ist. 
 
Einen gewissen Anhaltspunkt dafür, daß doch eine Erstattungspflicht bestehen könn-
te, könnte man aus § 4 Abschlußgebühr Abs. 3 entnehmen. Dort heißt es: "Die 
Abschlußgebühr wird nicht zurückgezahlt oder herabgesetzt, wenn der Bausparver-
trag gekündigt oder die Bausparsumme ermäßigt wird." In dieser Klausel ist aus-
drücklich zumindest die Frage, daß ein Bausparvertrag überhaupt nicht durch Ein-
zahlung erfolgt ist, nicht angesprochen. Nach dem Grundsatz der kundenfreundlichs-
ten Auslegung könnte man daraus entnehmen, daß in diesem Fall eine Rückgewähr 
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der Gebühr inzidenter vereinbart ist. Dafür spricht wohl auch, daß die Gebühr in der 
Regel dem Bausparvertreter als Provision zufließt. Meiner Kenntnis nach erhält der 
Bausparvertreter aber keine Provision, wenn nicht innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes der Bausparvertrag auch tatsächlich angespart wird. Erhält der Vertreter a-
ber keine Gebühr, so würde die Abschlußgebühr eine Bereicherung der Bausparkas-
se darstellen. Es wäre also im vorliegenden Fall zu prüfen, ob die Bausparkasse die 
Provision weiterreichen mußte oder ob sie vom Vertreter eine Rückerstattung bekam. 
Eine solche Erstattung müßte aber zumindest dem Kunden gutgebracht werden. 
 


